Stadt Dietenheim 27.02.2026
Alb-Donau-Kreis

Offentliche Bekanntmachung

Inkrafttreten der Satzungen

1. Bebauungsplan 3. Anderung ,,GieRen Siid-West*

2. Ortliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan 3. Anderung ,GieRen Siid-West*

Stadt Dietenheim, Gemarkung Dietenheim

Der Gemeinderat der Stadt Dietenheim hat am 23.02.2026 in éffentlicher Sitzung den Bebau-
ungsplan 3. Anderung ,GieRen Sud-West“, Stadt Dietenheim, Gemarkung Dietenheim, geméaf
§ 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und die zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestell-
ten Ortlichen Bauvorschriften fiir den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 3. Anderung
,Giellen Sud-West“, Stadt Dietenheim, Gemarkung Dietenheim, gemaR § 74 Abs. 7 Landes-
bauordnung Baden-Wiurttemberg (LBO) als jeweils selbststdndige Satzungen beschlossen.

Ziel und Zweck der Planung

Mit der 3. Anderung ,GieRen Siid-West“ werden die Zuléssigkeitsvoraussetzungen fur die An-
derung der Nutzung im bestehenden Sondergebiet - Gebiet fur Einkaufszentrum - geschaffen.
Die Nutzung Textildiscounter im &stlichen Teil des Plangebietes wird in Drogeriemarkt gean-
dert.

Das Plangebiet liegt am stdlichen Siedlungsrand von Dietenheim. Es wird begrenzt durch ein
Gewerbegebiet im Norden und Westen, einer 6ffentlichen Grinflache im Osten und der Lan-
desstralle L1268 im Siden.

Der Geltungsbereich umfasst das Flurstiick Nr. 3356. Der Geltungsbereich betragt in dieser
Abgrenzung ca. 0,95 ha.

Das Plangebiet wird wie in der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt begrenzt:

il [




Im Einzelnen gilt fur den Bebauungsplan die Planzeichnung (Teil A) und der Schriftliche Teil
(Teil B 1.), fur die Satzung uber die Ortlichen Bauvorschriften die Planzeichnung (Teil A) und
der Schriftliche Teil (Teil B 2.), jeweils mit dem Datum vom 23.02.2026.

Der Bebauungsplan 3. Anderung ,GieBen Sud-West“, Stadt Dietenheim, und die Ortlichen
Bauvorschriften zum Bebauungsplan 3. Anderung ,GieRen Siid-West*, Stadt Dietenheim, tre-
ten gemal § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch und § 74 Abs. 7 Landesbauordnung BW mit dieser
offentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Jedermann kann den Bebauungsplan und die Satzung uber die Ortlichen Bauvorschriften so-
wie deren Begriindungen einsehen und Uber deren Inhalt Auskunft verlangen.

Der Bebauungsplan und die Ortlichen Bauvorschriften mit deren Begriindungen kénnen bei
der Stadtverwaltung Dietenheim, Kénigstralie 63, 89165 Dietenheim (Bauamt), wahrend der
Ublichen Offnungszeiten eingesehen werden.

Daruber hinaus besteht die Méglichkeit, den Bebauungsplan auf der Internetseite der Stadt
Dietenheim unter: https://www.dietenheim.de einzusehen.

Hinweise:
Folgende Verletzungen von Vorschriften sind gem. § 215 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 und Satz 2
Baugesetzbuch (BauGB) nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung des Bebauungsplans unter Darlegung des Sachverhalts, der die Verletzung begriinden
soll, schriftlich bei der Gemeinde Stadt Dietenheim geltend gemacht worden sind:

e eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

» eine unter Bericksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des Flachennutzungsplans,

* nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mangel der Abwagungsvorgange,

* beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB.

Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung (GemO) oder auf Grund der GemO zu Stande gekommen, so gilt sie gemaR § 4 Abs. 4
GemO ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gultig zu Stande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn Vorschriften Gber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Zudem gilt dies nicht, wenn die Ver-
letzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegentber der Gemeinde schriftlich oder elektro-
nisch geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begriinden soll, ist
darzulegen. Ist die Verletzung geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf eines Jah-
res nach Bekanntmachung der Satzung jedermann diese Verletzung geltend machen.
AuRerdem wird in Bezug auf mégliche Entschadigungsanspriiche auf die Vorschriften des §
44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach kann der Entschadigungs-
berechtigte Entschadigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Ver-
mdogensnachteile eingetreten sind. Er kann die Falligkeit des Anspruchs dadurch herbeifiihren,
dass er die Leistung der Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen bean-
tragt. Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die Vermdgensnachteile eingetreten sind, die Falligkeit des An-
spruches herbeigefiihrt wird.

Offnungszeiten der Stadtverwaltung Dietenheim:
Montag bis Donnerstag vormittags ~ von 08:00 bis 12:00 Uhr

Montag nachmittags von 14:00 bis 16:00 Uhr
Mittwoch nachmittags von 16:00 bis 18:00 Uhr
Freitag vormittags ~ von 08:00 bis 13:00 Uhr

und nach telefonischer Vereinbarung



Dietenheim, den 27.02.2026

Christopher Eh
Blrgermeister



		2026-02-27T07:13:21+0000
	Stadtverwaltung Dietenheim K.d.ö.R




